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System des Bartolus, des Zeitgenossen des Lupold von Leben­
burg, bereits zu einem staatsrechtlichen Grundbegriff geworden 
ist?) In Lartolus wird nicht nur das Ineinandergreifen von 
legistischen und kanonistischen Rechtsvorstellungen, sondern auch 
die fortgeschrittene Anpassung des römischen Rechts an die 
politische Wirklichkeit sichtbar: das Reich ist hier über den „regna" 
und „civitates" nicht mehr allein der Staat, sondern es führt 
nurmehr noch die Stufenreihe der politischen Gemeinwesen, der 
in sich ruhenden „universitates", an?) Derselbe Lartolus aber 
spricht den Satz aus: wer den Kaiser nicht als den Herrn der Welt 
anerkennt, ist ein Ketzer?) Bartolus bedeutet einen Abschluß. 
Was nach ihm kommt, ist nachgesprochen: nemo jurista nisi 
Lsrtolista. Zwischen der Souveränitätsformel und der Ketzer­
formel klafft die unüberbrückte Spanne zwischen dem „de facto" 
und dem „de iure"?) Schon Johannes Teutonicus, der um 1200 
der kanonistischen Weltkaiserlehre die gültige Zorm gab, hatte 
sich vor dem gegnerischen Hinweis auf die tatsächliche Lage in 
das „de iure" hineingerettet?) Mit Lartolus wird dieses Neben­
einander zur Schulauskunft, die alle Spielarten bis zum extremsten 
Imperialismus zuläßt. Auf der Gegenseite setzt GIdradus de 
Ponte, der Jurist an der Kurie in Avignon, den Schlußpunkt. 
Sn seinen im Sinne der reichsfeindlichen Politik Roberts von 
Neapel abgefaßten Gutachten wird noch einmal grundsätzlich, 
alles zusammenfassend, mit dem „Reich" abgerechnet?) Jene

') L. N. woolf, Bartolus of Sassoferrato (1913) l07ss., N5sf. Lrcole: 
Rrch. stör. ital. 73 (1915) 241f. Vers., Studii sulla dottrina politica e sul 
diritto publico di Sartolo (Riv. ital. per le scienze giurid. 58, 1916) 196 ff.

-) Gierte 356. woolf 22, 113f., 195f.
3) Bartolus, Lamm, in sec. vigesti Novi partem zu v. 49,15, 24 „hostes" 

(L^cm 1552) Sl. 285va §7.
h vgl. woolf des. 22, Ercole, Bartolo 197f., 216f.
°) 2n seiner Glosse zu c. 2 Lomp. III 4,12 b. d. w. „recognoscat", die 

von der Glossa ordinaria (zu c. 13 X 4, 17) übernommen worden ist.
°) E. will, vie Gutachten der Gldradus de ponte zum Prozeh Hein­

richs VII. gegen Robert von Neapel (Rbh. ;. mit«, u. neueren Lesch. 65, 
1917). Sock: Röm. yuartalschr. 44 (1936), 112, 206. Vers.: vgh. u. 
Tgw. 27 (1937), 528. vie Erstmaligkeit, die Scholz: N. Zbb. f. die. wiss. 
13 (1937), 32f. für die von G. vertretenen Grundsätze feststellen möchte, 
liegt nicht eigentlich im Inhalt, sondern in der ordnenden und damit 
allerdings verschärfenden Zusammenfassung.
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